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Beschlusses bezogen werden; fie sollen den zwanzigsten

jedes Monats ihre Einnahme und Monalrechnung an

den Odcreinnehmer einsenden, und derselben ein aus-

fnyliiches und namentliches Vcrzeichniß über die Be-
Ziehung dieser Gebühr beyfügen.

107. Der Unterstatthalter soll ein Do77'!reg,ster über

die Vnascheinc, di» er ausstellt, führen; es wird ihm
ein Muster und daS gedruckte Papier dazu geliefert

werden.

Der Distkiktsgerichlschrnbcr soll den Distriktseinnch-

mern den zwanzigsten Zag icveS MonatS eine von ihm
uncerzeichnelc ausführliche Note von allen durch ihn bey-

gcseztcn Äifa zustellen, damit diese die Rechnung des

Distriktsstalthalters damch vergleichen und diese Note
dein Odereinnetimcr als Beleg überwachen können.

lvL. So oft der Distriktsstalthalter seine Reeynunq
über diese Steuer ablegt, soll der Distrikiseinnehmcr
sowohl ihm als dem Distriktsgerichtschrciber den vierten

Theil von dem Ertrage des Visa von vier Batzen und

darunter, und einen Batzen von jedem Visa, das über

Vier Batzen beträgt, als Amtsgebühr bezahlen.

(Der Beschluß folgt.)

Gesetzgebender Rath, 21. Merz.
(Fortsetzung.)

(Beschluß der Botschaft des Vollz. Raths, betreffend

den Verkauf eines Theils der Domaine Wlssisburg.

Dieses neue Angebot beweist hinlänglich, daß der an

B Renaud gemachte Verkauf mehr als um die Hälfte
zu wohlfeil ist. Der Vollz. Rath muß demnach Ihnen
B. G. antragen, denfelbcn zu verwerfe», damit zu

einer neuen Steigerung geschritten werben kann.

Der grössere an die Gemeinde W-siisburg beschehenc

Verkauf verdient hingegen ohne anders ratificiert zu

werden.

Zu mehrerer Vorsorge könnte der Ratifikation noch
die Ciaufcl beygefügt werden, daß der Staat das Eigen-
thue» i.der Art Antiquität, welche beym Aufgraben ober
Auftckcrn der Güter auf der ganzen Domaine Wistis-
bürg noch irgendwo zum Vorschein käme, sich ausbrück-
Zieh vorbehalte; daß er angegen jedem Finder für beweg-
liehe Alterthümer ètNe Belohnung adreichcn und jedem

Besitzer für liegende und undewegiichc Alterthümer so

viel das dadurch eingenommene Land beträgt, ein« Ent-
schädigung erstatten werde.

Am 22?, -z., 24, und ^-Merz waren keine Sitzungen,

Gesetzgebender Rath, 26. Merz.
Präsident: Hub er.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz.
Commißion gewiesen:

B. Gesetzgeber! Durch Ihre Botschaft vom 4. Febr.
lczthin, übersenden Sie dem Vollz. Rath die Bittschrift
der Gemeinde des Untern - Wistenlachs, w.lche um Nach-
laß eines Bodcnzinsesvon dtz. -99, der aus 176 Srück
Landes, welches von der Gemeinde an verschiedene Par-
tikularen crdlehîinveist hingegeben worden, haftet —
ansucht; um tiefen Gegenstand genauer untersuchen zu
können haben Sie den Vollz. Rath eingeladen, Ihnen
tie nöthigen Erläuterungen darüber zu verschaffen.

Der Vollz. Ralh har bemnach bie Ehre Ihnen mit
gegenwärtigem das Resultat der durch seinen Finaiizmi-
nistcr eingezogenen Berichte mitzutheilen und Ihnen
beylicgend, «edst der oben angezogenen Billschrift, ein

Schreiben des Distriktscinnehmers von Murlcn zu über-

machen, welches die Bcantworiung der in Ihrer ober-

wähnten Bvllschaft vorgelegten Fragen enthaltet. Die.
sem Schreib.» sind folgende Beylagen angehängt;

1. Eine Abschrift verschiebe»?;- Verordnungen und

D'teln(reconnoissances^, welche den ursprünglichen E>-

genthümer des concebirlen Landes deutlich zu kennen

geben.

2. Eine Svecialtabelle der Zinse so der Besitz-r ober,

wähntcr Grundstücke der Gemeinde entrichtet, so wie

derjenigen welche die Gemeinde dem Staat schuldig ist ;
nebst einem Schreiben der Verwaltungskammer von

Freyburg, vcrschiàne Erläuterungen über diese Tabelle

enthaltend; und

Ein Extract aus dem Documente»- Urbar des-

Schlosses Murten.
Der Vollz. Rath indem er Ihnen diese verschiedene

Erläuterungen zur Prüffimg vorlegt, glaubt Ihnen de-

merken zu bürsten, daß er bie Bille der Petentcn nichr-

begründet findet, weil das Gefitz vom ic>. Nov. 179L

wenn es auch ans diesen Fall anwendbar gewesen wire,
zurükgenommen und dasienige vom Ienner »8?l,
welches an ftine Stelle gekommen ist, keine Ausnahmen'

z» Gunsten der Ciasse von Grundzinsen macht, in deren '

Cathegoric man den vS» den Petenten verweigerten,

zähle» will.
Uedrigens ist der Vollz. Rath weit entfernt, Ihrem -

dicßsallsigcn Entscheid vorgreiffèn zu wollen, und erwar-

tct die Verfügung, weiche Sie hierüber-zu ftresssu am ^

schicklichsten finden werden.-
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Folgende Botschaft wird verlesen, und an die Fi»
panzcommißion gewiesen:

B. Gesetzgeber! Der Vollj. Rath übersendet Ihnen
die beylegenden Verbalprozeße über mehrere m den Di«
strikten AvcncheS und Estavayer, Canton Freyburg; in
dem Distrikt Lavaud < Canton Leman ; und in dem Distr.
Dornek, Cant. Solothurn vorgenommenen Versteige»

rungen von Nationalgütern, deren Genehmigung von
den respektive» Vcrwallungskammern und dem Finanz,
minister vorgeschlagen werden. Der Voll;. Rath unter»

stuft diese Vorschlage, und ladet Eie ein, B. G., die.

selben zu prüssen, und im Falle sie ihren Beyfall erhalten,

zu ratificiren.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz,
Commißirn gewiesen:

B. Gesetzgeber! Zufolge Ihrer Botschaft vom -chten

Merz glaubt der Voll;. Rath Ihnen B. G. erklären zu

müssen, daß.cr die Fcilbielung der Zicgelhülte zu Schwytz
aus den in feiner Botschaft vom ytcn ausführlich ange-
führten Gründen nicht nur für zwekmäßig sondern un.
umgänglich nothwendig achtet. Er trug nur darum
aufeinc Ucberlassung an die Gemeinde Schwytz an, weil
die Ausfindling eines andern Käuffers ganz unmöglich
u> d jeder Steigerungsversuch, wie es sich schon erzeigt

hat, fruchtlos seyn würde.

Hiebey versichert Sie der Vollz. Rath, daß der

frühere Antrag zur Versteigerung ganz unvorsetzlich und

durch blossen Mißverstand ausgeblieben ist. Die Verw.
Kammer schlug die Veräusse.ung und zugleich auch die

Ucberlassung der Ziegelhütle an die Gemeinde Schwytz

vor, welche ohnehin Ansprüche auf dieselbe machte. Das
Ministerium verwarf den Antrag, und descheidete die

Kammer, daß die Veräußerung nur durch gesetzliche

Steigerung vor sich gehen könne. Die Kammer sahe in
diesem Entscheid bereits eine Bevollmächtigung, und

schritt zur Steigerung, deren Resultat hier beygefügt

ist. Sie hat dasselbe da der Gegenstand so geringfügig

war, soaar an das Ministerium einzuberichten unterlas-

sin, bis sie bey Veranlassung des mit der Gemeinde

Schwytz obschwcbenden Zwistes, dazu erörtert ward.
Per Vollz. Rath Host nun B. G., diese unabsichtliche

Irregularität werde Sie nicht verhindern, den mit der

Gemeinde Schwytz entworffenen Contrast durch ihre
Ratifikation zu bekräftigen.

Folgende Botschaft wird verlesen:

B. Gesetzgeber! Iof. Kammermann aus dem Scha,
chen, Distr. EnUebuch, Canton Luzern, entwendete

dem Iof. Vuri aus einem uvverschlossenen Stalle und
nächtlicher Weile eine Geiß, die an Werth ciwa tS.
betragen mochte, und wurde unterm 26. Febr. igor
von vem Canlonszericht Luzern dafür zu anderthalbjäh.
riger Kettcnstraffe und gänzlichem Kostenersatz verurlheilt.
Er hat an den Vollz. Rath eine Bittschrift um Abfinde»

rung, Milderung «lib Gnade gelangen lassen, und diese

ist eS, welche Ihnen B. G. mir den crfoderlichen Pro.
zcßakten und zur Erdaurung und günstigen Betrachtung
unter Anschlüsse übersendet wird.

Dem Vollz. Rath ist zwar der für den Pctente» al»

lertings ungünstige Umstand nicht entgangen, daß er

schon unter der alte» Regierung wegen verschiedener

Diebstähle bestraft worden ist : das zweylemal irurde er

wegen Entvendung von 2 Schaafcn wirklich für 6

Jahre ins Scballenwerk verfällt, nach AusHaltung der

Hälfte seiner Strafzeit aber, begnadigt.

Die Gründe die den Vollz. Rath bewogen, seine ge.

genwärligc Bittschrift in Betrachtung zu ziehen, liegen

vornemlich in der Armuth, die ihn verleitete die Geiß

zu entwenden, um den Arzt, seines feit mehreren Jahren
Betiliegerige» Weibes zu bezahlen ; in dem Umstände daß

der Bcstohlcne dafür befriedigt worden ist, und endlich

vorzüglich in der zcrrültcten Gesundheit des Dclmqucii»
ten. Joseph Kammermann ncmlich, ein S2iähriace

Mann, ist laut medizinischer Zeugnisse und dem Rczcsse

des Cantonsqcrlchts, mit der fallenden Sucht, die ih»

fast täglich befallen soll, einem Leidesschadc» und einem

lahmen Arme von einem Schlaqfluß her, behaftet, im»

eben daher könnte die über ihn verhängte Kcttenstrasse

auch an ihm nicht ohne Verletzung der Menschlichkeit

vollzogen werden.

Der Vollz. Rath schlagt Ihnen B. G. vor, dlc so»

derthalbjährige Einsperrung des Joseph Kammermanns
in einen eben so langen Hausarrest in seiner Gemeinde

abzuändern.

Der Rath verwirft dieses Begnadigungsbcgehren.

Das Gutachten der Criminalcommißion über Prozeß»

kostenzahlung von Seite freygesprochcner Angeklagter

(S. S. 12S4), wird in Berathung genommen; und

alsdann zu näherer Prüffung au die Finanzcommißi»»

zurükgewiesen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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